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RS OGH 1925/2/17 2Ob12/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1925

Norm

WRG 1959 §98 ff

Rechtssatz

(Zum TirWRG LGBl 1870/64) Ein Streit über das Recht zum Betreten fremden Grundes und Bodens längs der zur

Wiesenbewässerung im Inntale angelegten Wasserwälle (Gräben), um Stauungen des Wassers oder dergleichen

beseitigen zu können, bezieht sich nicht auf Menge, Gefälle des Wassers oder Ähnliches, ist daher im ordentlichen

Rechtswege auszutragen.
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